
Gemeinderat

Beschlussvom 15. September 2020

Geroldswil
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257 S5.03 Strassen - einzelne Strassen und Wege

S5.01 Strassen - Strassenplanung und Verkehrsplanung generell, Bau-
programme, komplexe und gemeindeübergreifende Strassenbe-
lange
Fahrweidstrasse - Strassensanierung - Planauflage / Einsprache-
verfahren nach §§16/17 StrG

Ausgangstage
Mit GRB 5 vom 13. Januar 2020 wurde das Vorprojekt zur Sanierung und Umgestaltung
der Fahrweidstrasse "Süd" genehmigt und das öffentlich-rechtliche Verfahren betreffend
Festsetzung des Projekts eingeleitet. Das hierfür ausgearbeitete Vorprojekt der Landis
AG, Geroldswil wurde im Sinne von §§ 12 + 13 Strassengesetz (StrG) den kantonalen
Ämtern (Baudirektion Kanton Zürich, Kantonspolizei), den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ)
sowie dem Gemeinderat Weiningen zur Anhörung zugestellt sowie in den amtlichen Pub-
likationsorganen (Amtsblatt, Limmattaler Zeitung) bekannt gemacht und während 30
Tagen öffentlich aufgelegt. Dies geschah zeitgleich mit der Planauflage der Gemeinde
Weiningen betreffend Sanierung und Umgestaltung der Fahrweid-, Niederholz-, Hard-
wald- und Querstrasse sowie der Auflage des kantonalen Strassenprojekts zum Aus- und
Neubau der Limmatbrücke, Uberland- und Niederholzstrasse.

Auflageprojekt - Strassenbau Fahrweidstrasse "Süd"
Während der Frist der genannten Planauflage sind von Seiten Bevölkerung zwei Schrei-
ben mit konkreten Einwendungen eingegangen, wovon eines den Abschnitt der Gemein-
de Weiningen betraf und weitergeleitet wurde. Ausserdem liegen die Stellungnahmen der
angehörten Amtsstellen vor. Das Projekt wurde hinsichtlich der eingegangenen Stellung-
nahmen und Einwendungen geprüft und wo notwendig entsprechend angepasst (vgl.
Kapitel
4 und 5 des technischen Berichts).

Die mit der Projektierung beauftragte Landis AG, Geroldswil, unterbreitet nunmehr das
unter Aufsicht der Abteilung Bau und Infrastruktur ausgearbeitete Auflageprojekt vom
21. August 2020. Das Dossier (Strassenraumgestaltung Fahrweid - Strassenbau Fahr-
weidstrasse "Süd" - Auflageprojekt) setzt sich aus folgenden Aktenstücken zusammen:

Technischer Bericht
Kostenvoranschlag
Situation - Strecke Brunau- bis Giessackerstrasse
Situation - Strecke Giessackerstrasse bis Gärtliweg
Normalprofile
Längenprofil - Strecke Brunau- bis Giessackerstrasse
Längenprofil - Strecke Giessackerstrasse bis Gärtliweg
Querprofile
Landerwerbsplan
Landerwerbstabelle
Markierungs- und Signalisationsplan
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Proiektbestandteile
Nebst den kleineren Anpassungen infolge der Stellungnahmen der eingeladenen Amts-
stellen, blieb das Projekt grundsätzlich unverändert und wurde lediglich verfeinert. Fol-
gende Massnahmen sind auf dem Gemeindegebiet Geroldswil vorgesehen:
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• Verschmälerung der Kernfahrbahn zugunsten der beidseitigen Radstreifen:
Radstreifen: 1.50 m, Kernfahrbahn: 4.50 m
Verbreiterung des Gehwegs im Abschnitt der Hausnummer 30 - 44 von 2.00 m auf
3.75m

• Neuanlegen von Baumreihen im Bereich des verbreiterten Gehwegs
Aufhebung des westlichen Gehwegs zwischen Giessackerstrasse und Querstras-
se (Gemeinde Weiningen), ca. 170 m auf Gemeindegebiet Geroldswil.
Hindernisfreier Ausbau und Positionsanpassung der Bushaltestelle „Au"

• Ausbau des Fussgängerstreifens mit Schutzinsel auf Höhe der Bushaltestelle „Au"
• Instandsetzung Fahrbahnbelag und örtliche Instandstellung Fundation

Erstellung Gehwegüberfahrten zur Giessacker- und Austrasse
Ersatz und Optimierung der öffentlichen Beleuchtung
Anpassung und Optimierung der Strassenentwässerung

Kosten

Infolge der bereits durchgeführten Submission der Baumeisterarbeiten sowie aufgrund
des Projektfortschrittes konnten die Kosten verifiziert und verfeinert werden. Dabei wurde
ebenso berichtigt, dass es sich bei der Strassenbeleuchtung nicht um fakultative Kosten
handelt. Aufgrund der veränderten Lage der Fussgängerstreifen ist eine Anpassung hier
unumgänglich. Ebenso sind die Kabelanlagen zusammen mit dem Strassenbau zu erset-
zen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Realisierung dieses Strassenbauvorha-
bens betragen gemäss Kostenvoranschlag neu Fr. 1'750'OOO.OQ (+/- 15%), wovon deren
Fr. 1'550'OOQ.OO als gebunden im Sinne von § 103 Gemeindegesetz zu bezeichnen sind.
Die fakultativen Kosten im Umfang von Fr. 200'QOO.OO beinhalten die Strassenraumbe-
Pflanzung, die Optimierung der Einlenkerbereiche Au- und Giessackerstrasse sowie die
damit verbundenen technischen Arbeiten. Gemäss Art. 19 der Gemeindeordnung ist der
Gemeinderat für die Bewilligung von neuen, im Voranschlag enthaltenen Ausgaben bis
Fr. 250'OOO.QO zuständig. Entsprechend entfällt der Gang an die Gemeindeversammlung.
Dennoch ist für die Sprechung des gesamten Baukredits die Genehmigung des Voran-
Schlags 2021 durch die Gemeindeversammlung abzuwarten.

Baurealisierungstermin
Der Start der Strassenbauarbeiten liegt unverändert im Frühjahr 2021. Aufgrund Verzöge-
rungen der laufenden Arbeiten des Kanalisationsprojekts "Entwässerung Fahrweid" sind
die Arbeiten im direkten Anschluss ab April 2021 angedacht. Dabei erfolgt eine zeitliche
Abstimmung mit den Teilstrecken des Strassenprojekts Weiningen.

Projektfestsetzung
Die Erstellung und der Ausbau von Strassen, Wege und Plätzen, welche sich im Eigen-
turn der Gemeinde befinden und dem Gemeingebrauch gewidmet sind, unterstehen den
Bestimmungen des kantonalen Strassengesetzes (StrG).

Nach § 15 StrG werden Projekte für Gemeindestrassen vom Gemeinderat festgesetzt.
Vorgängig ist das Projekt gemäss § 16 StrG während 30 Tagen öffentlich aufzulegen; die
Planauflage ist öffentlich bekannt zu machen. Gegen das Projekt kann innerhalb der
Auflagefrist Einsprache erhoben werden (§17 StrG). Mit der Einsprache können alle Män-
gel des Projektes geltend gemacht werden. Über Einsprachen wird im Festsetzungsbe-
schluss entschieden. Wer es unterlassen hat, Einsprache zu erheben, kann den Ent-
scheid nicht anfechten.
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Beschluss

Geroldswil
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1. Das Auflageprojekt vom 21. August 2020 betreffend „Strassenraumgestaltung

Fahrweid - Strassenbau Fahrweidstrasse "Süd", ausgearbeitet durch die Landis AG,
Geroldswil wird gutgeheissen.

2. Das gemäss Ziffer 1 dieses Beschlusses gutgeheissene Bauprojekt wird gemäss
§ 16 StrG am 18. September 2020 im amtlichen Publikationsorgan sowie im Kantona-
len Amtsblatt bekannt gemacht und während 30 Tagen öffentlich aufgelegt.

3. Innerhalb der gemäss Ziffer 2 dieses Beschlusses genannten Auflagefrist kann gegen
das Projekt beim Gemeinderat Geroldswil schriftlich Einsprache erhoben werden. Zur
Einsprache ist berechtigt, wer durch das Projekt berührt ist und ein schutzwürdiges In-
teresse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Mit der Einsprache können alle
Mängel des Projektes geltend gemacht werden. Die Einsprache muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten. Allfällige Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit als möglich beizulegen (§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG, LS 175.2).
Über Einsprachen wird im Festsetzungsbeschluss entschieden. Wer es unterlassen
hat, Einsprache zu erheben, kann den Entscheid nicht anfechten.

4. Mitteilung an
Baudirektion des Kantons Zürich, Tiefbauamt P+R, Postfach, 8090 Zürich, mit Pro-
jektmappe
Kantonspolizei Zürich, Verkehrstechnische Abteilung, Postfach, 8021 Zürich, mit
Projektmappe
Verkehrsbetriebe Zürich, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich, mit Projektmappe
Gemeinderat Weiningen, Badenerstrasse 15, Postfach, 8104 Weiningen, mit Pro-
jektmappe
Landis AG, 8954 Geroldswil
Abteilung Bau und Infrastruktur

Gemeindet Geroldswil

iael Deplazes
'meindepräsident

Gregor Jurt
Gemeindeschreiber

Versand: 17. September 2020


